
 
  
Zeichen 12/2012 
Status-Modellierung intern geprüft 
Status-Test 
Status Testgenerator 

keine Änderung 
eingeplant 

Umsetzung  J  
OSCI® ist eine registrierte Marke 

der Freien Hansestadt Bremen 
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Konflikte in der IdNr-Vergabe mit Nicht-
Meldebehörden 

Problemstellung 
 
Die Vergabe der IdNr wird zwar zum größten Teil durch eine Meldebehörde angestoßen, aber 
nicht nur. IdNrn werden zur Zeit auch als Auslöser durch ein Maschinelles Anfrageverfahren 
(z.B. Rentenbezugsmitteilungsverfahren für Auslandsrentner) und später durch die 
Finanzämter im Verfahren VIFA (z.B. beschränkt Steuerpflichtige) vergeben. Wenn durch 
eine Anforderung der IdNr durch die Meldebehörde ein Konflikt mit einer Person erzeugt 
wird, der im Rahmen des MAV oder VIFA eine IdNr zugeteilt wurde, kann das BZSt im 
Element "meldebehoerde" keine zuständige Meldebehörde zurückgeben (da bisher noch keine 
zuständig war). 

Lösung 
Die Konfliktnachricht 0503 wird zu XMeld-Release J dahingehend erweitert, dass den 
Meldebehörden zukünftig auch o. g. Konflikte mitgeteilt werden können. 
Dies wird erreicht, in dem das Kindelement meldebehoerde des Typs 
type.bzst.konfliktfall.person durch eine Choice erreichbare.behoerde mit den Kindelementen 

 meldebehoerde (type.Erreichbare.Meldebehoerde): „Wenn ein Konflikt mit einer 
Meldebehörde vorliegt, ist dieses Kindelement zu übermitteln.“ 

 anderebehoerde (type.Erreichbare.AndereBehoerde): „Wenn ein Konflikt im 
Zusammenhang mit einem MAV- oder VIFA-Fall vorliegt, werden in diesem 
Kindelement die Kontaktdaten des BZSt übermittelt.“ 

 
ersetzt wird. 
 
Für den Übergangszeitraum (XMeld 1.7.1 und 1.8) werden die Handlungsanweisungen 
angepasst, so dass eine Übermittlung des DVDV-Behördenschlüssels des BZSt im 
Kindelement meldebehoerde des Typs type.bzst.konfliktfall.person zulässig ist. 
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Antragsdetails 
Antragsteller: BZSt / CH 
Erfasst am: 06.02.2012 
Bezug: Spezifikation 1.7.1 - Kapitel 7.4.9 

Analyse des Änderungsantrags 
Die Vergabe der IdNr wird zwar zum größten Teil durch eine Meldebehörde angestoßen, aber 
nicht nur. IdNrn werden zurzeit auch als Auslöser durch ein MAV (z.B. 
Rentenbezugsmitteilungsverfahren für Auslandsrentner) und später durch die Finanzämter im 
Verfahren VIFA (z.B. beschränkt Steuerpflichtige) vergeben. Wenn durch eine Anforderung 
der IdNr durch die Meldebehörde der Betroffene als Auslöser eines Konfliktes auf einen 
Betroffenen trifft, der im Rahmen des MAV oder VIFA in der IdNr-Datenbank angelegt 
wurde, kann das BZSt im Element "meldebehoerde" keine zuständige Meldebehörde 
zurückgeben (da bisher noch keine zuständig war). 

Lösungsvorschlag im Änderungsantrag 
Die Nachricht 0503 muss um die Möglichkeit erweitert werden, für Konfliktfälle andere 
Behörden als Meldebehörden übermitteln zu können.  

Bewertung 
Bewertungskritierien Aufwandsschätzung 

Modellierung 0,34 
Test 0,34 

Hersteller 1 
Betroffene Dokumente 

Spezifikation Release J 
Has 1.7.1 und 1.8 
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Bewertet durch: KoSIT / HW Bewertet am: 2012-02-06 
In „type.bzst.konfliktfall.person“ sollte statt dem Kindelement „meldebehoerde“ einen Choice 
aus Meldebehörde und Behörde aufgenommen werden. Außerdem sollten hier die Sonderfälle 
des Anstoßens einer IdNr-Vergabe durch andere Behörden beschrieben werden.  
 
Für eine Übergangslösung in den Handlungsanweisungen lässt die Spezifikation nicht viel 
Spielraum, sodass ich ad hoc nur zwei Möglichkeiten sehe, diese Sonderfälle der 
Meldebehörde mitzuteilen:  
- Zulassen der Übermittlung der Angaben zum BZSt oder  
- Übermittlung der Angaben der adressierten Meldebehörde 
 
Die zweite Möglichkeit hätte den Charme, dass eine ggf. XMeld-weit implementierte 
Plausibilitätsprüfung auf dem Typ bei den Fachverfahrensherstellern erhalten bleiben kann. 
 

Bewertet durch: EG XMeld Bewertet am: 2012-02-13 
CR wird auf EG12-02 bearbeitet. 
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Bearbeitung 
Wartend auf:  
 

Betrifft Aktivität Status Mod Status Test 
HA 1.7.1  Übergangslösung entsprechend der 

Bearbeitung vom 2012-02-13 (Ziffer 1) 
aufnehmen 

2012-02-16 2012-03-02 

HA 1.8 Übergangslösung entsprechend der 
Bearbeitung vom 2012-02-13 (Ziffer 1) 
aufnehmen 

2012-02-16  

Spezifikation Anpassung 7.4.9 entsprechend der 
Bearbeitung vom 2012-02-13 (Ziffer 2) 
vornehmen 

2012-03-02  

Testgenerator Anpassung an die geänderten XSDs / 
choice Meldebehörde / Andere Behörde 

  

Bearbeitet durch: AG Modellierung Bearbeitet am: 2012-02-13 
1. Übergangslösung für HAs 1.7.1 und 1.8 
Für die HAs 1.7.1 und 1.8 wird festgelegt, dass in dem Kindelement „meldebehoerde“ des 
Typs „type.bzst.konfliktfall.person“ die Übermittlung der BZSt-Behördenkennung mit 
„dbs:490010010000“ zulässig ist. 
Diese Regelung muss nicht durch die AG Test qualitätsgesichert werden, so dass die 
angepassten Handlungsanweisungen kurzfristig veröffentlicht werden können. 
 
2. Anpassung der Spezifikation 
Das Kindelement „meldebehoerde“ des Typs „type.bzst.konfliktfall.person“ wird ersetzt 
durch eine Choice „erreichbare.behoerde“ mit den Kindelementen 

 „meldebehoerde“ (type.Erreichbare.Meldebehoerde): „Wenn ein Konflikt mit einer 
Meldebehörde vorliegt, ist dieses Kindelement zu übermitteln.“ 

 „anderebehoerde“ (type.Erreichbare.AndereBehoerde): „Wenn ein Konflikt im 
Zusammenhang mit einem MAV- oder VIFA-Fall vorliegt, werden in diesem 
Kindelement die Kontaktdaten des BZSt übermittelt.“ 

 
Choice: „Es ist die erreichbare Behörde zu übermitteln, die laut &idnr;-Datenbank die letzte 
oder aktuell zuständige Behörde für die am Konflikt beteiligte Person ist. Dies ist in der Regel 
eine Meldebehörde, kann aber im MAV- oder VIFA-Fall eine andere Behörde sein.“ 
 
MAV (Maschinelles AnfrageVerfahren) und VIFA (Vergabe Idnr FinanzAmt) in das Glossar 
aufnehmen, siehe auch ToDo 02 aus EG12-02  
 

Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am: 2012-02-16 
Die Handlungsanweisungen zu XMeld 1.7.1 und 1.8 wurden entsprechend der Ziffer 1. aus 
Bearbeitung von 2012-02-13 angepasst. 

Bearbeitet durch: Ullrich Bartels Bearbeitet am: 2012-03-02 
Die Spezifikation wurde entsprechend der Bearbeitung vom 2012-02-13 angepasst, die 
Versionshistorie fortgeschrieben. 
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Bearbeitet durch: KoSIT/JH Bearbeitet am: 2012-03-02 
Die Handlungsanweisung zu XMeld 1.7.1 wurde nach Abstimmung im Umlauf veröffentlicht.  

Bearbeitet durch: AG Test Bearbeitet am: 2012-04-16 
Die Handlungsanweisungen sind angepasst. 
Die Spezifikation und Versionshistorie sind fortgeschrieben. 
Das Glossar ist erweitert.  
 
 
Testsuite 
Keine Anpassung der Testsuite notwendig 
 
Testgenerator 
Anpassung hinsichtlich der XSD-Änderung 
 
 
Status Intern geprüft / keine Änderung  / eingeplant 


